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1.2 Rücknahme oder Widerruf einer 1.000–20.000
aufgrund einer Auswahlent-
scheidung nach § 51a Abs. 4 
getroffenen Zuweisung nach 
§ 38 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2

2 Entscheidung über die 500–10.000
Belegung von Plattformen 
nach § 52b Abs. 4 Satz 4 und 6

III. KEK
1 Beurteilung von Fragestellungen 1.000–10.000

der Sicherung von Meinungs-
vielfalt im Zusammenhang 
mit der bundesweiten Ver-
anstaltung von Fernsehpro-
grammen bei Zulassung oder 
Änderung einer Zulassung, 
soweit der Vorgang nicht 
bereits über ZAK erfasst wurde.

2 Beurteilung von Fragestellungen 1.000–10.000
der Sicherung von Meinungs-
vielfalt im Zusammenhang 
mit der bundesweiten Ver-
anstaltung von Fernsehpro-
grammen bei der Bestätigung 
von Veränderungen von Betei-
ligungsverhältnissen als un-
bedenklich, sofern der Vorgang 
nicht bereits bei der ZAK 
erfasst wurde.

3 Maßnahmen nach § 26 Abs. 4 Keine Gebühr
IV. KJM
1 Anerkennung einer Einrichtung 1.000–10.000

der Freiwilligen Selbstkontrolle
2 Prüfung und Genehmigung 1.000–10.000

einer Verschlüsselungs- und 
Versperrungstechnik

3 Zulassung eines zeitlich be- 1.000–10.000
fristeten Modellversuchs 
gemäß § 11 Abs. 6 JMStV

4 Anerkennung eines Jugend- 1.000–10.000
schutzprogramms ohne vor-
geschalteten Modellversuch 
gemäß § 11 Abs. 6 JMStV 
nach vorgeschaltetem 1.000–10.000
Modellversuch gemäß § 11 
Abs. 6 JMStV

5 Prüfung und verbindliche 1.000–10.000
Bewertung eines Alters-
verifikationssystems

6 Festlegung von Sendezeiten 100–1.000
im Einzelfall gemäß § 8 JMStV

7 Festlegung von Ausnahmen 100–1.000
im Einzelfall gemäß § 9 
Abs. 1 JMStV

8 Feststellung eines Verstoßes 250–5.000
gegen Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags und/oder Anordnung 
einer Maßnahme auf Grund-
lage des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags

Satzung zur Änderung der Kommissionsfinanzierungssat-
zung vom 16. Juni 2009
Aufgrund von § 35 Abs. 10 Satz 4 des Staatsvertrags für Rundfunk
und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) vom 31. August
1991 (GVBl. I S. 367 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz zum Zwölf-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 4. März 2009 (GVBl. I
S. 58 ff.), erlässt die Hessische Landesanstalt für privaten Rund-
funk und neue Medien (LPR Hessen) übereinstimmend mit den
übrigen Landesmedienanstalten die folgende Satzung:

§ 1
Änderung der Kommissionsfinanzierungssatzung

Die Satzung über die Zurverfügungstellung der notwendigen per-
sonellen und sachlichen Mittel für die Kommissionen nach § 35
Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags (Kommissionsfinanzierungs-
satzung – KFS) vom 25. Juni 2008 (StAnz. S. 3071 f.), wird wie folgt
geändert:

1. § 3 Abs. 4 Satz 2 wird aufgehoben.
2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 1Zur Deckung des notwendigen Aufwands der Kom-
missionen leisten die zuständigen Landesmedienanstalten
Zahlungen aus ihrem Anteil nach § 10 RFinStV in Höhe von
75% der nach § 2 Abs. 3 der von der LPR Hessen am 21. Sep-
tember 2009 beschlossenen Satzung zur Erhebung von Kos-
ten im Bereich des bundesweiten privaten Rundfunks fest-
gelegten Gebühren an die Buchführende Stelle (Zuführun-
gen). 2Der um die Zuführungen nach Satz 1 geminderte not-
wendige Aufwand der Kommissionen wird durch Leistun-
gen aller Landesmedienanstalten an die Buchführende Stelle
gedeckt. 3Die Höhe der Zuführungen nach Satz 2 bemisst sich
nach dem gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 der Grundsätze für die
Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten in der Bundes-
republik Deutschland (ALM) jährlich festzulegenden Fi-
nanzierungsschlüssel.“ 

b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) 1Soweit Zuführungen nach Absatz 1 Satz 1 den not-
wendigen Aufwand der Kommissionen für das laufende
Rechnungsjahr übersteigen, sind sie zur Deckung des im
Folgejahr notwendigen Aufwands der Kommissionen zu
übertragen. 2Zinserträge sind ebenfalls zur Deckung des
notwendigen Aufwands im Folgejahr zu verwenden.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung der Mittei-
lung des Vorsitzenden der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM), dass alle Landesmedienanstalten die Sat-
zung beschlossen und veröffentlicht haben, in Kraft.

Kassel, 21. September 2009

Hessische Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen)
gez. Winfried E n g e l
Vorsitzender der Versammlung

Die nachfolgend veröffentlichte Richtlinie wurde von mir geneh-
migt und wird hiermit bekannt gegeben.

Kassel, 1. Oktober 2009 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Direktor

„Neufassung der Richtlinie und Grundsätze für die Werter-
mittlung von Aufwuchs, Baulichkeiten und sonstigen Ein-
richtungen in Kleingärten“, gültig im Bereich des Landes-
verbandes Hessen der Kleingärtner e. V. (Wertermittlungs-
richtlinie)
1. Allgemeines
1.1 Aufgabe dieser Richtlinie ist es, den bewertenden Personen und

Wertermittlungskommissionen die notwendigen Grundlagen
und Anleitungen für eine sachgerechte Durchführung bei der
Wertermittlung von Aufwuchs, Baulichkeiten und sonstigen
Einrichtungen in Kleingärten bei Beendigung des Nutzungs-
rechtes zu geben.

2. Grundregeln für die Wertermittlung
2.1 Oberster Grundsatz muss sein, sachgerecht zu bewerten.
2.2.1 Nach den Bestimmungen des am 1. April 1983 in Kraft getre-

tenen Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) steht der wei-
chenden Kleingärtnerin oder dem weichenden Kleingärtner als
Pächterin bzw. Pächter oder Unterpächterin bzw. Unter-
pächter einer Gartenparzelle in einer Kleingartenanlage ent-
sprechend den Bebauungsplänen und Aufstellungsbeschlüs-
sen und vergleichbaren Voraussetzungen eine Entschädigung
zu für die von ihr/ihm eingebrachten oder gegen Entgelt über-
nommenen Anpflanzungen und Anlagen, soweit sie im Rah-
men der kleingärtnerischen Nutzung üblich sind. Vorausset-
zung hierfür ist die erfolgte Kündigung durch die Grund-
stückseigentümerin oder den Grundstückseigentümer bzw.
die Verpächterin oder den Verpächter nach § 9 Abs. 1 Nr. 2
bis Nr. 6 BKleingG.
Wenn die Vereinssatzung oder der Unterpachtvertrag bei ei-
nem freiwilligen Austritt oder bei einer Verschuldenskündi-
gung die Möglichkeit zur Entschädigung vorsehen, ist diese
nach der „Wertermittlungsrichtlinie“ zu ermitteln und von der
Pachtnachfolgerin oder vom Pachtnachfolger zu zahlen.
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Anspruch auf eine Entschädigung besteht nur:
1. für die im Garten verbleibenden Kulturpflanzen,
2. für die dem örtlichen Baurecht und vergleichbaren Be-

stimmungen entsprechenden baulichen Anlagen
insoweit, als diese dem Sinn und Zweck eines Kleingartens ent-
sprechen.

2.2.2 Die Pächterin oder der Pächter hat bei der Zurückgabe seines
Kleingartens die Pflicht, alle Mängel und Schäden, z. B. Wal-
nussbäume, Süßkirschen (soweit nicht nachgewiesenermaßen
auf schwachwachsender Unterlage), Waldbäume, hochwach-
sende Nadelgehölze, abgängige Obstgehölze und rechtswidrige
bauliche Anlagen und Einrichtungen, auf eigene Kosten zu be-
seitigen. Ist dies für die Pächterin oder den Pächter nicht
durchführbar, sind die Kosten für ihre Beseitigung bei der
Wertfeststellung vom Gesamtwert in Abzug zu bringen.

2.3 Eine Bestandsaufnahme mit Angaben über Alter, Größe und
Schäden von allen, auch wertlosen Teilen des Kleingartens,
geht der Wertermittlung voraus. Sie muss im Beisein der schei-
denden Pächterin oder des scheidenden Pächters oder deren
Beauftragtem durchgeführt werden und ist mit den Unter-
schriften aller Beteiligten niederzulegen.

2.4 Die Errechnung der Einzelwerte und die Festlegung des Ge-
samtwertes erfolgt durch die bewertenden Personen allein
verantwortlich.

2.5 Die Wertermittlungen müssen nachprüfbar sein.
2.6 Bewertet werden:
2.6.1 Gartenlauben, die dem örtlichen Baurecht oder vergleichba-

ren Bestimmungen entsprechen und nicht dem § 3 Abs. 2
BKleingG entgegenstehen;
§ 3 Abs. 2 lautet: „Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher
Ausführung mit höchstens 24 m2 Grundfläche einschließlich
überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis 36 des Bauge-
setzbuches bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Beschaf-
fenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrich-
tung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.“

2.6.2 Kleingärtnerische Kulturen, die der örtlichen Gartenordnung
oder dem Bepflanzungsplan entsprechen.

2.6.3 Wasserleitungen, elektrische Versorgungseinrichtungen, Gieß-
wasserbecken, Saugrohre und Wasserpumpen, die für die
kleingärtnerische Nutzung erforderlich sind.

2.6.4 Spaliergerüste, Plattenwege mit Einfassungen zur Laube hin,
Gewächshäuser, Frühbeetkästen, Kompostbehälter, soweit sie
bestehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen und zur Be-
wirtschaftung des Gartens erforderlich sind.

2.6.5 Kultivierung und Bodenverbesserung
2.6.6 Feuchtbiotope, soweit sie bestehenden Bestimmungen nicht

entgegenstehen und die Verhältnismäßigkeit zur Parzellen-
größe gewahrt bleibt.

2.7 Ohne Bewertung bleiben:
2.7.1 Der Teil baulicher Anlagen, der baurechtlichen Vorschriften

nicht entspricht.
2.7.2 Nach Pachtverträgen, Gartenordnungen oder sonstigen Be-

stimmungen nicht zulässige Bauten, Zwischenzäune bzw.
Hecken, unnötige Wege, Einfassungen und Freisitzbeläge.

2.7.3 Anpflanzungen, die durch hohes Alter, Krankheit, dichten
Stand oder schlechte Pflege abgängig sind, außerdem Lieb-
haberpflanzungen aller Art, die das Maß kleingärtnerischer
Nutzung überschreiten;

2.7.4 nicht kleingärtnerischer Nutzung entsprechende bzw. nach
Satzung, Pachtvertrag oder Gartenordnung nicht zulässige
Anpflanzungen, deren Beseitigung erforderlich ist, z. B. Wal-
nussbäume, Süßkirschen (soweit nicht nachgewiesenermaßen
auf schwachwachsender Unterlage), Waldbäume, Nadelge-
hölze und Sträucher;

2.7.5 alle beweglichen Güter, wie Laubeninventar, Gartengeräte,
Gartenmöbel und sonstiges Garteninventar.

2.8 Abzüge
2.8.1 Befindet sich der Garten in schlechtem Pflegezustand, so sind

vom Wertermittlungsbetrag
a) vom ermittelten Wert der Kulturen bis zu 80%,
b) die Kosten des Gesamtaufwands zur Wiederherstellung der

kleingärtnerischen Nutzung des Bodens auf der Basis des
Gemeinschaftsstundensatzes und der entstehenden Sach-
kosten in Abzug zu bringen.

2.8.2 Das Abbrechen alter Gartenlauben und das Rückbauen auf die
zulässige Laubengröße, das Entfernen überzähliger Bäume
und Sträucher sowie die Gesamtkosten für die Abfuhr von Alt-
material, Steinen, Schrott und Müll sind auf der Basis des Ge-

meinschaftsstundensatzes und der entstehenden Sachkosten
ebenfalls von dem Wertermittlungsbetrag in Abzug zu brin-
gen, sofern die weichende Pächterin oder der weichende Päch-
ter den Garten nicht selbst in Ordnung bringt.

3. Wertermittlung für die Baulichkeiten
3.1 Die Wertermittlung eines Kleingartens wird in den meisten

Fällen vom Wert der Gartenlaube bestimmt. Deshalb ist der
Gartenlaube besondere Aufmerksamkeit zuzumessen.
Insbesondere ist bei der Wertermittlung darzustellen, in wel-
chem Umfang bauliche Anlagen nicht dem örtlichen Baurecht
entsprechen.

3.2 Bei der Wertermittlung ist der Zustandswert der baulichen
Einrichtungen, die Art der Ausführungen, der Pflegezustand
und die dem Alter entsprechende Abschreibung zu berück-
sichtigen. Nicht allein das Alter, sondern der gegenwärtige Ge-
samtzustand bzw. die noch zu erwartende Lebensdauer sind
ausschlaggebend für die Bewertung. Hierbei ist auf gute Feuch-
tigkeitsisolierung und ein dichtes Dach zu achten. Die normale
Abschreibung beträgt bei Holzbauten 5%, bei Steinbauten
3% pro Jahr. In der Regel sollte ein Restwert von 30% des nor-
malen Herstellungswertes nicht unterschritten werden. Bei
schlechtem Pflegezustand kann von dem ermittelten Betrag
eine Wertminderung bis zu 80% abgezogen werden.

3.3 Normalherstellungswert von Gartenlauben und Feuchtbioto-
pen siehe Tabelle 1; Bauindex für Gartenlaube siehe Tabelle 2.

3.4 Versorgungsanlagen, Plattenwege, Spaliergerüste
Hier sind Beträge festzusetzen, die sich aus dem Anschaf-
fungswert abzüglich einer jährlichen Abschreibung von 3% bis
10% je nach Zustand ergeben. Als Berechnungsgrundlage sind
die Preise allgemein üblicher Normalausführungen anzuwen-
den.

4. Bewertung des Aufwuchses
4.1 Erfasst werden alle Obst- und Ziergehölze sowie Beeren-

sträucher. Kranke, überalterte, beschädigte oder zu dicht ste-
hende Bäume und Sträucher bleiben ohne Bewertung; sie sind
zu entfernen.
Bei 400 m2 Gartenfläche werden – bei üblicher kleingärtneri-
scher Nutzung – anerkannt:
Obstbäume: Busch, Spindel bis zu 12 Stück
davon 1 Hoch- oder Halbstamm
Johannis- und Stachelbeeren bis zu 12 Stück
Erdbeeren, ein- oder zweijährig bis 50 m2

Ziersträucher (Blütensträucher) bis zu 7 Stück
Rosen bis zu 30 Stück
Stauden, Zwiebel- und bis zu 40 m2

Knollengewächse
Rasen bis zu 60 m2

In kleineren Gärten verringern sich diese Grundwerte ent-
sprechend.
Die entsprechenden Berechnungsrichtwerte sind aus nach-
stehender Tabelle 3 zu entnehmen.
Bei Ziersträuchern und Rosen sind die Katalogpreise aner-
kannter Markenbaumschulen für durchschnittliche Handels-
ware (keine Solitärpflanzen) anzusetzen. Alter und Pflegezu-
stand sind zu berücksichtigen.

4.2 Für Gemüse und Kartoffeln sind je m2 bestellter Fläche nur
dann bis zu 1,00 c einzusetzen, wenn der Pächterwechsel vor
dem Abernten stattfindet. Stets zu berücksichtigen sind Dau-
erkulturen, wie z. B. Spargel (bis 8 lfd. m) und Rhabarber (bis
vier Stück). Die Werte sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

4.3 Stauden, Zwiebel- und Knollengewächse, Rasen
Für Stauden und Blumenzwiebeln sind je nach Alter und Zu-
stand bis zu 2,50 c pro m2 anzusetzen. Für Rasenflächen sind
je nach Pflegezustand bis zu 0,50 c pro m2 anzusetzen.

5. Kultivierung; Bodenverbesserung bei neu angelegten Gärten
Hier wird innerhalb der ersten fünf Jahre eine Vergütung der
Nutzfläche gewährt, die nach der Kulturpflege berechnet wird
und je nach Aufwand bis 1,00 c pro m2 für Urbarmachung und
Bodenverbesserung betragen darf.

6. Schlussbemerkung
6.1 Verantwortlich für die satzungsgemäße Anwendung und recht-

liche Durchsetzung dieser Grundsätze und Richtlinie in dem
Kleingärtnerverein ist der geschäftsführende Vereinsvorstand.

6.2 Bei der Weitergabe eines Kleingartens sollen in erster Linie
die bei der Einrichtung entstandenen Material- und Pflan-
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Anspruch auf eine Entschädigung besteht nur:
1. für die im Garten verbleibenden Kulturpflanzen,
2. für die dem örtlichen Baurecht und vergleichbaren Be-

stimmungen entsprechenden baulichen Anlagen
insoweit, als diese dem Sinn und Zweck eines Kleingartens ent-
sprechen.

2.2.2 Die Pächterin oder der Pächter hat bei der Zurückgabe seines
Kleingartens die Pflicht, alle Mängel und Schäden, z. B. Wal-
nussbäume, Süßkirschen (soweit nicht nachgewiesenermaßen
auf schwachwachsender Unterlage), Waldbäume, hochwach-
sende Nadelgehölze, abgängige Obstgehölze und rechtswidrige
bauliche Anlagen und Einrichtungen, auf eigene Kosten zu be-
seitigen. Ist dies für die Pächterin oder den Pächter nicht
durchführbar, sind die Kosten für ihre Beseitigung bei der
Wertfeststellung vom Gesamtwert in Abzug zu bringen.

2.3 Eine Bestandsaufnahme mit Angaben über Alter, Größe und
Schäden von allen, auch wertlosen Teilen des Kleingartens,
geht der Wertermittlung voraus. Sie muss im Beisein der schei-
denden Pächterin oder des scheidenden Pächters oder deren
Beauftragtem durchgeführt werden und ist mit den Unter-
schriften aller Beteiligten niederzulegen.

2.4 Die Errechnung der Einzelwerte und die Festlegung des Ge-
samtwertes erfolgt durch die bewertenden Personen allein
verantwortlich.

2.5 Die Wertermittlungen müssen nachprüfbar sein.
2.6 Bewertet werden:
2.6.1 Gartenlauben, die dem örtlichen Baurecht oder vergleichba-

ren Bestimmungen entsprechen und nicht dem § 3 Abs. 2
BKleingG entgegenstehen;
§ 3 Abs. 2 lautet: „Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher
Ausführung mit höchstens 24 m2 Grundfläche einschließlich
überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis 36 des Bauge-
setzbuches bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Beschaf-
fenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrich-
tung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.“

2.6.2 Kleingärtnerische Kulturen, die der örtlichen Gartenordnung
oder dem Bepflanzungsplan entsprechen.

2.6.3 Wasserleitungen, elektrische Versorgungseinrichtungen, Gieß-
wasserbecken, Saugrohre und Wasserpumpen, die für die
kleingärtnerische Nutzung erforderlich sind.

2.6.4 Spaliergerüste, Plattenwege mit Einfassungen zur Laube hin,
Gewächshäuser, Frühbeetkästen, Kompostbehälter, soweit sie
bestehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen und zur Be-
wirtschaftung des Gartens erforderlich sind.

2.6.5 Kultivierung und Bodenverbesserung
2.6.6 Feuchtbiotope, soweit sie bestehenden Bestimmungen nicht

entgegenstehen und die Verhältnismäßigkeit zur Parzellen-
größe gewahrt bleibt.

2.7 Ohne Bewertung bleiben:
2.7.1 Der Teil baulicher Anlagen, der baurechtlichen Vorschriften

nicht entspricht.
2.7.2 Nach Pachtverträgen, Gartenordnungen oder sonstigen Be-

stimmungen nicht zulässige Bauten, Zwischenzäune bzw.
Hecken, unnötige Wege, Einfassungen und Freisitzbeläge.

2.7.3 Anpflanzungen, die durch hohes Alter, Krankheit, dichten
Stand oder schlechte Pflege abgängig sind, außerdem Lieb-
haberpflanzungen aller Art, die das Maß kleingärtnerischer
Nutzung überschreiten;

2.7.4 nicht kleingärtnerischer Nutzung entsprechende bzw. nach
Satzung, Pachtvertrag oder Gartenordnung nicht zulässige
Anpflanzungen, deren Beseitigung erforderlich ist, z. B. Wal-
nussbäume, Süßkirschen (soweit nicht nachgewiesenermaßen
auf schwachwachsender Unterlage), Waldbäume, Nadelge-
hölze und Sträucher;

2.7.5 alle beweglichen Güter, wie Laubeninventar, Gartengeräte,
Gartenmöbel und sonstiges Garteninventar.

2.8 Abzüge
2.8.1 Befindet sich der Garten in schlechtem Pflegezustand, so sind

vom Wertermittlungsbetrag
a) vom ermittelten Wert der Kulturen bis zu 80%,
b) die Kosten des Gesamtaufwands zur Wiederherstellung der

kleingärtnerischen Nutzung des Bodens auf der Basis des
Gemeinschaftsstundensatzes und der entstehenden Sach-
kosten in Abzug zu bringen.

2.8.2 Das Abbrechen alter Gartenlauben und das Rückbauen auf die
zulässige Laubengröße, das Entfernen überzähliger Bäume
und Sträucher sowie die Gesamtkosten für die Abfuhr von Alt-
material, Steinen, Schrott und Müll sind auf der Basis des Ge-

meinschaftsstundensatzes und der entstehenden Sachkosten
ebenfalls von dem Wertermittlungsbetrag in Abzug zu brin-
gen, sofern die weichende Pächterin oder der weichende Päch-
ter den Garten nicht selbst in Ordnung bringt.

3. Wertermittlung für die Baulichkeiten
3.1 Die Wertermittlung eines Kleingartens wird in den meisten

Fällen vom Wert der Gartenlaube bestimmt. Deshalb ist der
Gartenlaube besondere Aufmerksamkeit zuzumessen.
Insbesondere ist bei der Wertermittlung darzustellen, in wel-
chem Umfang bauliche Anlagen nicht dem örtlichen Baurecht
entsprechen.

3.2 Bei der Wertermittlung ist der Zustandswert der baulichen
Einrichtungen, die Art der Ausführungen, der Pflegezustand
und die dem Alter entsprechende Abschreibung zu berück-
sichtigen. Nicht allein das Alter, sondern der gegenwärtige Ge-
samtzustand bzw. die noch zu erwartende Lebensdauer sind
ausschlaggebend für die Bewertung. Hierbei ist auf gute Feuch-
tigkeitsisolierung und ein dichtes Dach zu achten. Die normale
Abschreibung beträgt bei Holzbauten 5%, bei Steinbauten
3% pro Jahr. In der Regel sollte ein Restwert von 30% des nor-
malen Herstellungswertes nicht unterschritten werden. Bei
schlechtem Pflegezustand kann von dem ermittelten Betrag
eine Wertminderung bis zu 80% abgezogen werden.

3.3 Normalherstellungswert von Gartenlauben und Feuchtbioto-
pen siehe Tabelle 1; Bauindex für Gartenlaube siehe Tabelle 2.

3.4 Versorgungsanlagen, Plattenwege, Spaliergerüste
Hier sind Beträge festzusetzen, die sich aus dem Anschaf-
fungswert abzüglich einer jährlichen Abschreibung von 3% bis
10% je nach Zustand ergeben. Als Berechnungsgrundlage sind
die Preise allgemein üblicher Normalausführungen anzuwen-
den.

4. Bewertung des Aufwuchses
4.1 Erfasst werden alle Obst- und Ziergehölze sowie Beeren-

sträucher. Kranke, überalterte, beschädigte oder zu dicht ste-
hende Bäume und Sträucher bleiben ohne Bewertung; sie sind
zu entfernen.
Bei 400 m2 Gartenfläche werden – bei üblicher kleingärtneri-
scher Nutzung – anerkannt:
Obstbäume: Busch, Spindel bis zu 12 Stück
davon 1 Hoch- oder Halbstamm
Johannis- und Stachelbeeren bis zu 12 Stück
Erdbeeren, ein- oder zweijährig bis 50 m2

Ziersträucher (Blütensträucher) bis zu 7 Stück
Rosen bis zu 30 Stück
Stauden, Zwiebel- und bis zu 40 m2

Knollengewächse
Rasen bis zu 60 m2

In kleineren Gärten verringern sich diese Grundwerte ent-
sprechend.
Die entsprechenden Berechnungsrichtwerte sind aus nach-
stehender Tabelle 3 zu entnehmen.
Bei Ziersträuchern und Rosen sind die Katalogpreise aner-
kannter Markenbaumschulen für durchschnittliche Handels-
ware (keine Solitärpflanzen) anzusetzen. Alter und Pflegezu-
stand sind zu berücksichtigen.

4.2 Für Gemüse und Kartoffeln sind je m2 bestellter Fläche nur
dann bis zu 1,00 c einzusetzen, wenn der Pächterwechsel vor
dem Abernten stattfindet. Stets zu berücksichtigen sind Dau-
erkulturen, wie z. B. Spargel (bis 8 lfd. m) und Rhabarber (bis
vier Stück). Die Werte sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

4.3 Stauden, Zwiebel- und Knollengewächse, Rasen
Für Stauden und Blumenzwiebeln sind je nach Alter und Zu-
stand bis zu 2,50 c pro m2 anzusetzen. Für Rasenflächen sind
je nach Pflegezustand bis zu 0,50 c pro m2 anzusetzen.

5. Kultivierung; Bodenverbesserung bei neu angelegten Gärten
Hier wird innerhalb der ersten fünf Jahre eine Vergütung der
Nutzfläche gewährt, die nach der Kulturpflege berechnet wird
und je nach Aufwand bis 1,00 c pro m2 für Urbarmachung und
Bodenverbesserung betragen darf.

6. Schlussbemerkung
6.1 Verantwortlich für die satzungsgemäße Anwendung und recht-

liche Durchsetzung dieser Grundsätze und Richtlinie in dem
Kleingärtnerverein ist der geschäftsführende Vereinsvorstand.

6.2 Bei der Weitergabe eines Kleingartens sollen in erster Linie
die bei der Einrichtung entstandenen Material- und Pflan-
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zenkosten vergütet, jedoch kein finanzieller Gewinn erzielt
werden, zumal bei baulichen Anlagen und Einrichtungen im-
mer eine Alterswertminderung erfolgt.
Die Richtwerte gelten für die Pflanzungen in sehr gutem Zu-
stand. Bei weniger gutem, mäßigem bzw. schlechtem Pflege-
zustand sind Abschläge von den Richtwerten in Höhe bis zu
80 % zu machen.

Anlagen:
Tabelle 1: Normalherstellungswert für Baulichkeiten
Tabelle 2: Bauindex für Gartenlauben (1990–2008)
Tabelle 3: Bewertungs-Richtwerte für den Aufwuchs

Tabelle 1: Normalherstellungswerte von Gartenlauben, überdach-
ten Freisitzen und Feuchtbiotopen

Tabelle 2: Preisindizes für Gartenlauben

Jahr Baukostenindex Vervielfacher Vervielfacher
Basisjahr 1913 = 100 für Wert in DM für Wert in Euro

(Jahresmittelwerte) = Index/100 = Index/100/1,95583

1913 100
1994 2132,9 21,329
1995 2182,9 21,829
1996 2179,1 21,791
1997 2162,7 21,627
1998 2155,1 21,551
1999 2147,4 21,474 10,979
2000 2154,5 21,545 11,016
2001 2152,9 21,529 11,008
2002 2151,8 11,002
2003 2152,9 11,008
2004 2180,9 11,151
2005 2200,8 11,253
2006 2249,9 11,504
2007 2411,5 12,330
2008 *

Aus dem Indexwert/100 ergibt sich der Vervielfacher (Multiplika-
tor). Ab 1999 ist der Divisor 1,95583 zur Umrechnung in Euro zu
beachten.

*) Bitte die Fortschreibung des Index berücksichtigen (siehe Veröf-
fentlichung „Hessischer Kleingärtner“)
Beispiel: Vervielfacher im Bewertungsjahr 2007: 2411,5/100/1,95583

= 12,330

Obstarten und Baumformen 
- 1 -  

Referenz
Preis / Stück 

Multiplikationsfaktoren nach Standjahren: 

3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Apfel           
Hochstamm 36,00 €  1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Halbstamm 33,00 € 1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Niederstamm 17,00 €  1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Busch 17,00 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Spindel 10,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Säule 22,50 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Birne            
Hochstamm 30,50 €  1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Niederstamm 22,10 € 1,5 2 3 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
Busch 17,00 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Spindel 17,00 €   1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Quitte            
Halbstamm 22,00 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Niederstamm 16,00 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Busch 14,80 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Spindel 12,80 €  1,5 2 3 3 2,5 2 1,5    
Aprikose            
Halbstamm 22,10 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 16,00 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 19,20 €  1,5 2 2,5 2 1,5      
Mirabelle            
Hochstamm 32,40 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Halbstamm 22,10 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Niederstamm 18,60 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Busch 14,80 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Spindel 19,00 € 1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Reneklode            
Hochstamm 32,40 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 18,70 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 14,80 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     

Tabelle 3: Bewertungs-Richtwerte für den Aufwuchs

Wert je m2 Grundfläche 
Basisjahr 1913 = 100 

1. Gartenlaube 
Einfache Ausführung in Holz- 1–30
konstruktion oder Massivbauweise

2. Überdachter Freisitz 1–5 

3. Feuchtbiotop 
einschließlich Bepflanzung 
(örtliche Größenordnungen beachten) bis 1,5
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Pflaume            
Hochstamm 30,50 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 18,70 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 17,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Spindel  12,70 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Pfirsich            
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 15,90 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 17,00 €  1,5 2 2,5 2 1,5      

Obstarten und Baumformen 
- 1 -  

Referenz
Preis / Stück 

Multiplikationsfaktoren nach Standjahren: 

3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Süßkirsche           
Busch
auf schwach wachsender Unterlage 

16,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     

Sauerkirsche            
Halbstamm 22,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 16,00 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 16,00 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Zwetsche            
Hochstamm 36,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Halbstamm 22,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Niederstamm 16,00 € 1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Busch 16,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Brombeere            
bis 3 Pflanzen 7,00 €  1,5 2 0,7        
Taybeeren 7,00 €  1,5 2 0,7        
Johannisbeere            
Stämmchen 10,00 €  1,3 1,5 1 0,7       
Busch 5,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Jostabeere            
Stämmchen 8,00 €  1,3 1,5 1 0,7       
Busch 8,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Himbeere            
4 Stück pro lfm einschl. Gerüst 8,00 € / lfm 1,2 1,5 0,7        
Stachelbeere            
Stämmchen 10,00 € 1,3 1,5 1 0,7       
Busch 6,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Weinrebe            
je Stück bis 3 Pflanzen 9,00 €  1,5 1,8 2 1,8 1      
Kiwi     

17,90 € 1,5 1,8 2 1,8 1      
Heidelbeere    
Je Stück bis 3 Pflanzen 12,00 €    

Rhabarber
   

Je Stück bis 4 Pflanzen 3,00 €    
Spargel
bis 8 lfm bei ca 3 Stück / lfm 3,00 € / lfm   
Erdbeeren
bis 8 Pfl. Pro m² 
1-jährig 4,00 € / m²   
2-jährig 2,00 € / m²   
3-jährig 1,00 € / m²   
Älter als 3 Jahre: ohne Bewertung -   

Anmerkung: Nicht aufgeführte Obstarten, Sträucher und Kulturen können in die Bewertung einfließen, wenn sie der kleingärtnerischen 
Nutzung dienen (siehe besonders Ziffer 2.2 und 2.4 der Richtlinie). Grundlage für die Referenz-Preisermittlung ist ein überregi-
onaler Baumschulkatalog, z. B. „Bruns Baumschulkatalog“. 

Obstart/Baumform: Apfelbaum, Busch
Zustand: gut
Wertminderung: –
Alter: 15 Jahre
Multiplikationsfaktor (Tabelle 3): 3,0 
Referenzpreis  (Tabelle 3): 17,00 Euro
Berechnung: 17,00 Euro  × 3,0   =  51,00 Euro

Obstart: Sauerkirsche, Halbstamm
Zustand: schlecht, beschädigt, schlechter Schnitt, 

Erkrankungssymptome, falscher Stand-
ort usw.

Wertminderung: 20%
Alter: 10 Jahre
Multiplikationsfaktor (Tabelle 3): 2,5
Kaufpreis (Tabelle 3): 22,00 Euro
Berechnung: 22,00 × 2,5 = 55,00 Euro

20 % davon = 11,00 Euro
55,00 Euro – 11,00 Euro = 44,00 Euro

Beispiel 2: SauerkirscheBewertungsbeispiele
Beispiel 1: Apfelbaum 
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, , , , ,
Pflaume            
Hochstamm 30,50 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 18,70 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 17,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Spindel  12,70 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Pfirsich            
Halbstamm 22,10 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 15,90 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 17,00 €  1,5 2 2,5 2 1,5      

Obstarten und Baumformen 
- 1 -  

Referenz
Preis / Stück 

Multiplikationsfaktoren nach Standjahren: 

3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Süßkirsche           
Busch
auf schwach wachsender Unterlage 

16,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     

Sauerkirsche            
Halbstamm 22,00 €  1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Niederstamm 16,00 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Busch 16,00 € 1,5 2 2,5 2,5 2 1,5     
Zwetsche            
Hochstamm 36,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Halbstamm 22,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Niederstamm 16,00 € 1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Busch 16,00 €  1,5 2 2,5 3 3 2,5 2 1,5   
Brombeere            
bis 3 Pflanzen 7,00 €  1,5 2 0,7        
Taybeeren 7,00 €  1,5 2 0,7        
Johannisbeere            
Stämmchen 10,00 €  1,3 1,5 1 0,7       
Busch 5,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Jostabeere            
Stämmchen 8,00 €  1,3 1,5 1 0,7       
Busch 8,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Himbeere            
4 Stück pro lfm einschl. Gerüst 8,00 € / lfm 1,2 1,5 0,7        
Stachelbeere            
Stämmchen 10,00 € 1,3 1,5 1 0,7       
Busch 6,00 €  1,3 1,5 1,2 0,7       
Weinrebe            
je Stück bis 3 Pflanzen 9,00 €  1,5 1,8 2 1,8 1      
Kiwi     

17,90 € 1,5 1,8 2 1,8 1      
Heidelbeere    
Je Stück bis 3 Pflanzen 12,00 €    

Rhabarber
   

Je Stück bis 4 Pflanzen 3,00 €    
Spargel
bis 8 lfm bei ca 3 Stück / lfm 3,00 € / lfm   
Erdbeeren
bis 8 Pfl. Pro m² 
1-jährig 4,00 € / m²   
2-jährig 2,00 € / m²   
3-jährig 1,00 € / m²   
Älter als 3 Jahre: ohne Bewertung -   

Anmerkung: Nicht aufgeführte Obstarten, Sträucher und Kulturen können in die Bewertung einfließen, wenn sie der kleingärtnerischen 
Nutzung dienen (siehe besonders Ziffer 2.2 und 2.4 der Richtlinie). Grundlage für die Referenz-Preisermittlung ist ein überregi-
onaler Baumschulkatalog, z. B. „Bruns Baumschulkatalog“. 

Obstart/Baumform: Apfelbaum, Busch
Zustand: gut
Wertminderung: –
Alter: 15 Jahre
Multiplikationsfaktor (Tabelle 3): 3,0 
Referenzpreis  (Tabelle 3): 17,00 Euro
Berechnung: 17,00 Euro  × 3,0   =  51,00 Euro

Obstart: Sauerkirsche, Halbstamm
Zustand: schlecht, beschädigt, schlechter Schnitt, 

Erkrankungssymptome, falscher Stand-
ort usw.

Wertminderung: 20%
Alter: 10 Jahre
Multiplikationsfaktor (Tabelle 3): 2,5
Kaufpreis (Tabelle 3): 22,00 Euro
Berechnung: 22,00 × 2,5 = 55,00 Euro

20 % davon = 11,00 Euro
55,00 Euro – 11,00 Euro = 44,00 Euro

Beispiel 2: SauerkirscheBewertungsbeispiele
Beispiel 1: Apfelbaum 
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Bauaufträge – Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name: Main-Kinzig-Kreis, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Straße: Eugen-Kaiser-Straße 7
PLZ, Ort: 63450 Hanau
Telefon: 0 61 81 / 29 22-21 20 Fax: 0 61 81 / 2 16 14

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
c) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
d) Ort der Ausführung: Deponie Gelnhausen-Hailer
e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der Leistung:

Bau eines Zwischenlagers für nicht gefährliche Abfälle mit bauseits
vorhandenen mineralischen Dichtungs-, Dränage- und Trag-
schichtmaterialien auf einer Fläche von etwa 5.500 m2,
Lieferung und Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn und Ent-
wässerungseinrichtungen.

f) Aufteilung in Lose: nein
g) Erbringen von Planungsleistungen: nein
h) Ausführungsfrist:

Beginn der Ausführungsfrist 16. 11. 2009 
Ende der Ausführungsfrist 12.   2. 2010

i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
ISK Ingenieurgesellschaft für Bau- und Geotechnik mbH 
Ferdinand-Porsche-Ring 1, 63110 Rodgau
Tel.: (0 61 06) 2 69 93-0, Fax: (0 61 06) 2 69 93-77
Versand der Unterlagen: ab 16. 10. 2009

j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen
Inhalt: Ausschreibungsunterlagen, Pläne und Daten-

träger mit LV (Gaeb83)
Höhe des Entgeltes: 85,– Euro
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck
Empfänger: ISK Ingenieurgesellschaft mbH, 

D-63110 Rodgau
Verwendungszweck: 1759
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nach-
weis über die Einzahlung (Scheck) vorliegt. Das eingezahlte Entgelt
wird nicht erstattet.

n) Bei der Öffnung der Angebote dürfen anwesend sein:
Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung 
Dienstag, den 3. 11. 2009, um 10:00 Uhr, 
Anschrift siehe a), Zimmer: E 105

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 3. 12. 2009
v) Sonstige Angaben:

Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:
Anschrift siehe a) und i)
Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A), Regierungspräsidium 64283
Darmstadt

Gartenlaube / Größe Gute Holzkonstruktion 24 m2

Baujahr/Rückgabejahr: 1994 / 2007 
Nutzungsdauer 1994 bis 2007 = 13 Jahre alt
Wert je m2: 
aus Tabelle 1 Nr. 1 20 Euro/m2

Gartenlaube: 1–30 
Baukostenindex für das Jahr 2007 2411,5
Vervielfacher für Wert in Euro 2411,5/100/1,95583 = 12,330
Aus der Richtlinie unter 3.2 den 
Abschreibungswert für Holzbauten: Vereinfachte Abschreibung
5% 5% × 13 Jahre = 65% 
Berechnung des Herstellungswertes 20 Euro/m2 × 12,330 × 24 m2 = 5.918,40 Euro
abzüglich Alterwertminderung 65% × 5.918,40 Euro = 3.846,96 Euro
Zeitwert für das Rückgabejahr 2007 5.918,40 Euro – 3.846,96 Euro = 2.071,44 Euro

Beispiel 3: Gartenlaube

Öffentliche Ausschreibungen

Stellenausschreibungen

An der Philipps-Universität Marburg ist im Dezernat IV –
Gebäudemanagement und Technik – zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle der/des 

Leiterin/Leiters des kaufmännisch-
infrastrukturellen Gebäudemanagements 
in Verbindung mit der Stellvertretung des Dezernenten für
diesen Bereich zu besetzen. Die Vergütung erfolgt je nach
Qualifikation und Erfahrung bis Verg.-Gr. Ib BAT bzw. der ab
1. Januar 2010 entsprechenden Entgeltgruppe des neuen Tarif-
vertrages des Landes Hessen. 
Das Dezernat ist zuständig für die räumliche und logistische In-
frastruktur der Philipps-Universität, die in etwa 200 Gebäuden
untergebracht ist. Es besteht aus den Abteilungen Bau und
Technik sowie kaufmännisch-infrastrukturelles Gebäudema-
nagement mit insgesamt ca. 180 Mitarbeitern. 
Die/der Stelleninhaber/in soll als Leiter/in der Abteilung kauf-
männisch-infrastrukturelles Gebäudemanagement in fortlaufen-
der Abstimmung mit den technischen Betrieben und dem Bau-
wesen einen den Erfordernissen der universitären Nutzer ent-
sprechenden, reibungslosen Betrieb der Gebäudeinfrastruktur
gewährleisten und die Gebäudedienstleistungen unter wirt-
schaftlichen und funktionalen Gesichtspunkten weiter optimie-
ren. Ein besonderer Schwerpunkt der Aufgabe liegt im Vertrags-
und Flächenmanagement inklusive Projektmanagement, Bud-
getierung und Controlling für diesen Bereich. Darüber hinaus
soll die/der Stelleninhaber/in in Absprache mit dem Dezernen-
ten Verantwortung für kaufmännische Aufgaben im Bereich Bau
und Technik übernehmen. 
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes, wissenschaftli-
ches Hochschulstudium und entsprechende Berufserfahrun-
gen, insbesondere im Bereich des Immobilienmanagements,
die erwarten lassen, dass die/der Bewerber/in den vielfältigen
Anforderungen dieser verantwortungsvollen Position gewach-
sen ist. Betriebswirtschaftliches Wissen, Kenntnisse der für die
Immobilienwirtschaft relevanten Rechtsgrundlagen sowie der
LHO, der VOL und der VOB und gute englische Sprachkennt-
nisse sind erforderlich. SAP-Kenntnisse sind von Vorteil. 
Wir suchen eine Person mit Führungsqualitäten, die in der Lage
ist, Nutzerinteressen sowie betriebliche und wirtschaftliche Er-
fordernisse sachgerecht abzuwägen und die eigene Position
mündlich und schriftlich überzeugend darzulegen. Die Aufgabe
erfordert ausgeprägte Eigenständigkeit, Kommunikations- und
Teamfähigkeit und Durchsetzungsstärke. Bewerberinnen/Be-
werber müssen körperlich in der Lage sein, Begehungen des
Immobilienbestands der Universität – auch an weniger gut er-
reichbaren Orten – durchführen zu können. Es wird die Fähig-
keit und Bereitschaft erwartet, sich in andere Aufgabengebiete
einzuarbeiten und sie zu übernehmen. 
Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Be-
werbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berük-
ksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind will-
kommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum Ziel der fa-
miliengerechten Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit
ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Bewerberinnen/
Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzule-
gen, da diese nach Abschluss des Verfahrens aus Kostengrün-
den nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstel-
lungskosten werden nicht erstattet. 
Bewerbungsunterlagen sind bis zum 14. November 2009 unter
Angabe der Kennziffer ZV-dezIV-0023-leiter-2009 zu senden
an den Präsidenten der Philipps-Universität, Biegenstraße
10, 35032 Marburg. 

 


